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Nutzungsausfall statt Mietwagen: Klagebegründung

MUSTERFORMULIERUNG

Der Kläger hatte zwar unfallbedingt einen Mietwagen genommen, macht jedoch dennoch zur Vereinfachung und zur Vermeidung ungezählter Fragen rund um die Mietwagenkostenerstattung, die zwischenzeitlich an manchen Gerichten die Funktionsfähigkeit lähmen, Nutzungsausfallentschädigung geltend.

Einen Mietwagen gehabt zu haben und dennoch Nutzungsausfallentschädigung zu beanspruchen schließt sich nicht aus.

Maßgeblich ist die Entscheidung des BGH vom 05.02.2013 (Az. VI ZR 290/11, IWW-Abruf-Nr. 130926). Der kann entnommen werden: Dass der Geschädigte einen Mietwagen hatte, hindert nicht die Geltendmachung von Nutzungsausfallentschädigung.

Zum Verhältnis von Nutzungsausfallentschädigung zu Mietwagenkosten hat der BGH in der Entscheidung so präzise formuliert, dass hier die maßgeblichen Passagen wörtlich wiedergegeben werden: 

„Rechtsfehlerhaft ist die Ansicht des Berufungsgerichts, dem Anspruch auf Nutzungsausfallentschädigung stehe der Umstand entgegen, dass die Klägerin tatsächlich für die Dauer der Reparaturzeit einen Mietwagen angemietet habe, sich mithin einen Ausgleich für die unfallbedingt entzogene Nutzungsmöglichkeit gegen ein Entgelt ‚erkauft‘ und diese Mietwagenkosten gegenüber der Beklagten auf Grund der Rechnung der Autovermietung auch konkret abgerechnet habe. Das Berufungsgericht meint, der Nutzungsausfall könne dem Unfallgeschädigten nicht fiktiv zugesprochen werden, vielmehr müsse – neben dem Vorliegen eines Nutzungswillens des Geschädigten – nachweislich ein Kraftfahrzeug nicht zur Verfügung gestanden haben. Zwar sei hier der Pkw der Klägerin unfallbedingt nicht mehr fahrtüchtig gewesen, die Klägerin habe sich jedoch während des gesamten Reparaturzeitraumes ein Ersatzfahrzeug angemietet, so dass insoweit ein tatsächlicher Nutzungsausfall überhaupt nicht eingetreten sei. In diesem Fall könne sie lediglich die erforderlichen Kosten für die Anmietung eines Ersatzfahrzeugs als Unfallfolgeschaden geltend machen, nicht jedoch zusätzlich eine Nutzungsausfallentschädigung verlangen.

Diese Ausführungen begegnen in mehrfacher Hinsicht durchgreifenden Bedenken.

Zunächst geht es hier nicht darum, Mietwagenkosten und daneben ‚zusätzlich‘ eine Nutzungsausfallentschädigung geltend zu machen. Es geht lediglich darum, ob der Geschädigte, der eine schadensrechtlich als unwirtschaftlich einzustufende Maßnahme (hier: Anmietung eines Mietwagens) ergreift, statt der dafür aufgewendeten, aber nicht ersatzfähigen Kosten zumindest die (meistens) geringere Nutzungsausfallentschädigung verlangen kann. Dabei kann davon ausgegangen werden, dass die Nutzungsausfallentschädigung zu dem Anspruch auf Ausgleich konkreter Vermögensnachteile, die dem Geschädigten durch Aufwendungen für die Erlangung einer ersatzweisen Nutzungsmöglichkeit (insbesondere Mietwagen- oder Taxikosten) entstehen, in einem Alternativverhältnis steht (vgl. OLG Koblenz, Schaden-Praxis 2012, 259, 260).“

Und der nächste Satz lautet unmissverständlich: 

„Jedenfalls hat der Geschädigte die Wahl, ob er einen konkreten Nutzungsausfallschaden oder eine pauschalierte Entschädigung für den allgemeinen Verlust seiner Nutzungsmöglichkeit verlangt.“

Und kurz danach erklärt der BGH:

„Der vorübergehende Fortfall der Benutzbarkeit ist deshalb bereits ein Vermögensschaden, der einen Schadensersatzanspruch zur Entstehung gelangen lässt (vgl. BGH, Urteil vom 30. September 1963 – III ZR 137/62, BGHZ 40, 345, 348 f.). Gleichwohl kann diese Vermögenseinbuße konkret auf der Grundlage angefallener Kosten für ein Ersatzfahrzeug als auch abstrakt als Nutzungsausfallentschädigung auf der Grundlage der üblicherweise benutzten Tabellen berechnet werden. In letzterem Fall muss der Geschädigte nicht vortragen, dass ihn der Nutzungsausfall etwas gekostet hat. Erforderlich ist nur, dass ein Nutzungswille bestand und sich die zeitweise Unbenutzbarkeit des Fahrzeugs ausgewirkt hat.“

Mag das auf den ersten Blick auch ungewohnt erscheinen, so ist es doch tägliche Praxis in der Schadenregulierung, dass ein Geschädigter, der konkrete und kostenauslösende Maßnahme der Beseitigung der entzogenen Mobilität ergriffen hat, statt zur Erstattung dieser Kosten zur Nutzungsausfallentschädigung greift. Oder hat jemals jemand (ernsthaft) behauptet, wer eine Taxiquittung und ein paar Busfahrkarten in der Tasche habe, dürfe deshalb keine Nutzungsausfallentschädigung mehr verlangen?

Auf den Satz aus der BGH-Entscheidung „Jedenfalls hat der Geschädigte die Wahl, ob er einen konkreten Nutzungsausfallschaden oder eine pauschalierte Entschädigung für den allgemeinen Verlust seiner Nutzungsmöglichkeit verlangt.“ wird oftmals mit einem „Na klar, aber nur vorher“ reagiert. Das ist zweifelsfrei nicht richtig, denn in der BGH-Entscheidung hat die Geschädigte auch „vorher“ einen Mietwagen genommen und vor dem Hintergrund der Schwierigkeiten bei der Regulierung (dort war es die weniger als 20 km pro Tag-Frage) erst „hinterher“ hilfsweise die Nutzungsausfallentschädigung begehrt.

In der Instanzrechtsprechung wird die BGH-Entscheidung ebenfalls richtig verstanden.

Eine Berufungskammer des LG Stuttgart sieht ausweislich des Protokolls zum Urteil die Ausführungen des BGH als völlig eindeutig und unmissverständlich an und spricht unter Abänderung des erstinstanzlichen Urteils die Nutzungsausfallentschädigung zu (LG Stuttgart, Urteil und Protokoll vom 25.03.2021, Az. 5 S 188/20, IWW-Abruf-Nr. 221586).

Auch das LG Augsburg sieht das jedenfalls für die Fallgruppe so, bei der die Nutzungsausfallentschädigung den vom Autovermieter berechneten Betrag nicht übersteigt (LG Augsburg, Hinweisbeschluss vom 25.07.2024, Az. 074 S 4710/23, IWW- Abruf-Nr. 243032).

Exemplarisch kann auch die Entscheidung des AG Ettlingen vom 16.10.2018, Az. 6 C 63/17, IWW-Abruf-Nr. 205214 genannt werden. Diese spricht den Anspruch auf Nutzungsausfallentschädigung zu und bezieht sich neben einem Urteil des OLG Saarbrücken vom 01.06.2017, Az. 4 U 33/16, IWW-Abruf-Nr. 197401 auf die oben zitierte BGH-Entscheidung.

Das Urteil hat einen Schönheitsfehler, weil das Gericht mehrfach die Begriffe „Nutzungsausfallschaden“ als Oberbegriff und „Nutzungsausfallentschädigung“ als eine Variante des Nutzungsausfallschadens (neben der Mietwagenkostenerstattung, den Vorhaltekosten oder dem entgangenen Gewinn) verwechselt. Das wird beim Lesen allerdings leicht nachvollzogen werden können.

Ebenso entschieden das AG München mit Urteil vom 28.05.2019 (Az. 322 C 22766/18, IWW-Abruf-Nr. 209749 sowie das AG Baden-Baden, Urteil vom 31.07.2020, Az. 7 C 392/19, IWW-Abruf-Nr. 217804, das AG Schwelm, Urteil vom 10.12.2020, Az. 25 C 104//20, IWW Abruf-Nr. 219598 und das AG Kempten (Allgäu), Urteil vom 09.02.2021, Az. 3 C 885/20, IWW-Abruf-Nr. 220683 und AG Rastatt, Urteil vom 27.07.2021, Az. 1 C 102/21, IWW-Abruf-Nr. 225149.
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	Wichtiger Hinweis: Der Inhalt ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Redaktion prüft ihn regelmäßig und passt ihn gegebenenfalls an. Gleichwohl schließen wir Haftung und Gewähr aus, da die Materie komplex ist und sich ständig wandelt. Muster dienen als Vorlage und sind individuell anzupassen.

Haben Sie noch Fragen? Schreiben Sie uns: kontakt@iww.de
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Praxiswissen auf den Punkt gebracht.
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